
Bekanntmachung 

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Erfweiler; 

Bebauungsplan 'Schloßberg' als Änderungs- und Erweiterungsplan zum Bebauungsplan 'Große 

Äcker' 

 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Erfweiler hat am 21.02.2019 in öffentlicher Sitzung den Entwurf zum 

Bebauungsplanes „Schloßberg“ als Änderungs- und Erweiterungsplan zum Bebauungsplan „Große 

Äcker“ nebst Begründung gebilligt und die Durchführung der Beteiligung der  Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Durchführung der Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. .  

 

Das Plangebiet ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt: 
 

Übersichtslageplan ohne Maßstab: 
 

 
Die vorstehende Planskizze erhebt keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit,  
sie dient dem besseren Verständnis der Bekanntmachung  
 

Der Planentwurf wurde in der Zeit vom 19.04.2019 bis einschließlich 20.05.2019 öffentlich ausgelegt. Auf 
Grund der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde sowie einer Bürgereingabe hat der 
Gemeinderat der Ortsgemeinde Erfweiler in öffentlicher Sitzung am 10.10.2019 beschlossen, die Planung 
wie folgt zu ändern: 
 

1. Das Baufenster der Grundstücke Flst.Nr. 1209/4, 1207/6 und 1206/4 wird im gleichen Abstand wie 

bei dem Grundstück Flst.Nr. 1211/13 ausgewiesen. 

2. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die dazugehörenden Zeichnungen wurde 

aufeinander Abgestimmt. 

 

Der geänderte Planentwurf mit den textlichen Festsetzungen der Begründung und dem Umweltbericht 

wird in der Zeit vom  

 

  



29.11.2019 bis einschließlich 17.01.2020 

von montags bis einschließlich freitags 

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

sowie dienstags 

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und donnerstags 

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 207, 66994 Dahn, 

sowie unter www.dahner-felsenland.de, unter der Rubrik Verwaltung, Öffentlichkeits- und 

Bürgerbeteiligung oder www.o-sp.de/dahnerfelsenland als auch im zentralen Internetportal des Landes 

Rheinland-Pfalz unter www.geoportal.rlp.de zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Während der 

Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift gegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  

 
 

 

 
Hinweis: 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen der Planung 
abgegeben werden (§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB). Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  

 
 
gez. Schwartz 
Ortsbürgermeister 
 
 
 

file://///dhnsrv125/mikroprojekt$/bauamt/archiv/J2019/M11/www.dahner-felsenland.de
file://///dhnsrv125/mikroprojekt$/bauamt/archiv/J2019/M11/www.o-sp.de/dahnerfelsenland
file://///dhnsrv125/mikroprojekt$/bauamt/archiv/J2019/M11/www.geoportal.rlp.de

